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Senatusconsultum 1650 
Die Zeichen werden in allen und jeden nachbarschafften umbgetragen und vermittels dieselbe 
der burgerschafft wie rath und die ehrlige gemein beffolen, das ein (1) iederman sich des 
vorkauffs im korn kauffen solt enthalten, seiner wuche dadurch zutreiben, sonder vir seinem 
haus notturfft und auf verlaß soll es vegemehrt sein, contrarium attentans solvet amplissimi 
senatui fl. 40.  
 2. Viertzehn tag  nach dem herbst oder ablesen, soll die Bürgerschafft, es seÿ ohne 
zeiger oder mitt, dem zeiger des weins achtel verkauffen nicht nach guttdencken sondern 
nach limitatio des raths und danach des gewachs ist, contrarium faciens mulctatus fl. 5.  
 Permittente amplissimo senatu, J[ohannes] Simonius juratus notarius  
 

 
 
SJAN Sibiu, Bd. 9, 123r / Ed: Corpus statutorum, I, 563.  



 

 
 


